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1 Einleitung 

 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

 
Die Marktgemeinde Bissingen plant im Gemeindeteil Oberringingen am südöstlichen Ortsende einen 
Bebauungsplan für baurechtlich legitimierte Wohnbauen aufzustellen. Der Planungsraum umfasst eine 
Größe von knapp 1,2 Hektar. Die flächengenauen Beschreibungen des Vorhabens sind den weiteren 
Planungsunterlagen zu entnehmen. 

In der vorliegenden saP werden: 
 
• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüg- 

lich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäische Vogelarten gem. Art. 1 Vogel- 
schutz-Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben eintreten kön- 
nen, ermittelt und dargestellt. (Hinweis zu „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung 
durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung 
des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. 
Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.) 

• die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45  
Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 
1.2 Datengrundlagen 

 
Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

 
• Topographische Karte TK  1 : 25.000 - 7229  Bissingen. 

• Artenschutzkartierung Bayern (ASK). 

• Online-Abfrage „Arteninformationen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) 
auf Bereich Topographische Karte TK  1 : 25.000 - 7229  Bissingen. 

• Fachliteratur mit Verbreitungskarten (vgl. Literaturverzeichnis). 
 
 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 
 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf 
die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 
2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018. 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen 
der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

Durch bau-, anlagen- und betriebsbedingte Flächeninanspruchnahme gehen Lebensräume von 
wild lebenden Pflanzen und Tieren verloren. Durch zusätzliche bau- und anlagenbedingte Lärm- 
und Schadstoffimmissionen werden Flächen beeinträchtigt. Durch anlagen- und betriebsbedingte 
Barriere- und Zerschneidungswirkungen wird der Verbund von Tierlebensräumen gestört: 

 
2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 
• Verlust von Lebensräumen wildlebender Pflanzen und Tiere durch Überbauung, Umformung und 

Versiegelung des Bodens. 

• Temporärer Verlust von Lebensräumen wildlebender Pflanzen und Tiere durch Flächeninan- 
spruchnahme für Baufelder und Baustraßen. 

• Indirekter Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenlebensräumen durch 
baubedingte Standortveränderungen (z. B. Absenkung des Grundwasserspiegels, Bodenver- 
dichtung, topographische Abwandlungen, Änderung des Kleinklimas). 

• Funktionsverlust von (Teil-)habitaten durch Beunruhigung von Individuen (Flucht- und Meide- 
reaktionen) durch akustische und visuelle Störreize sowie Erschütterungen durch Baufahrzeuge 
und Personen. 

• Funktionsverlust von (Teil-)habitaten durch Beeinträchtigung von Individuen durch Staub- und 
Schadstoffimmissionen (Baumaschinen und Baufahrzeuge). 

 
2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 
• Verlust von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten, Verlust von Nahrungshabitaten durch anla- 

gebedingte Flächeninanspruchnahme (Versiegelung, Umformung). 

• Beeinträchtigung des Verbundes von Tierlebensräumen (Arten- und Individuenaustausch) durch 
anlagebedingte Zerschneidung (Versiegelung, Bebauung). 

• Indirekter Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenlebensräumen durch 
anlagebedingte Standortveränderungen (z. B. Absenkung des Grundwasserspiegels, Boden- 
verdichtung, topographische Abwandlungen, Änderung des Kleinklimas). 

• Funktionsbeeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Entwässerungsmaßnahmen. 
 
• Reduzierung des Retentionsvermögens und der Grundwasserneubildung durch Versiegelung. 
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2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 
• Teilweiser Funktionsverlust oder Funktionsbeeinträchtigung von Tierlebensräumen durch be- 

triebsbedingte akustische und visuelle Störreize. 

• Teilweise Beeinträchtigung des Verbundes von Tierlebensräumen (Arten- und Individuenaus- 
tausch) durch betriebsbedingte Trennwirkungen. 

• Allgemeine mittelbare Beeinträchtigungen angrenzender Lebensräume und Biotope durch 
Schadstoffeintrag und eine betriebsbedingte Verlärmung, z. B. durch ein erhöhtes Verkehrsauf- 
kommen. 

• System- oder Objektbeleuchtungen können im Wirkraum einen vermehrten Anflug von 
nachtaktiven Fluginsekten zur Folge haben bzw. Irritationen bei lichtempfindlichen Tieren 
auslösen. 

• (Erhöhte) Tötungsgefährdung durch Kollision wildlebender Tiere mit: 

- Baukörpern (Fensterschlag Vögel). 

- Fahrzeugen. 

- Baukörperfallen (Schachtanlagen Gebäude). 
 

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität 

 
3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die 
Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berück- 
sichtigung folgender Vorkehrungen: 

• V 1: Die Baufeldräumung erfolgt außerhalb der Vogelschutzzeiten (1. März bis 30. September) 
zwischen Oktober und Februar. 

 siehe ff. zzgl. Ländergesetze: Verbot der Entfernung von Hecken, lebender Zäune, Gebüsche 
oder anderer Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September, außerhalb von Wäldern.  

• V 2: Zur Vermeidung einer Anlockwirkung (Nachtfalter, Fledermäuse) ist auf eine nächtliche Bau- 
stellenbeleuchtung zu verzichten. Auch bei laufendem Betrieb sind in den Außenanlagen Beleuch- 
tungskörper zu verwenden, die nur eine geringe Anlockwirkung für Insekten und damit auch für 
beutesuchende Fledermäuse ausüben. 

 
3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 
2 und 3 BNatSchG) 

Es sind keine CEF-Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität erfor- 
derlich. 



    Markt Bissingen                                            Bebauungsplan „Oberringingen Südost“ saP  

  
 Dipl.-Ing. (TU) Andreas Görgens 
 Freier Landschaftsarchitekt 

6 
  

Schädigungsverbot (siehe Nr. 2 der Formblätter): 

Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen der besonders geschütz- 
ten Arten oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Entnehmen, Beschädigen 
oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 
 

- die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Entnahme-, Beschädi- 
gungs- und Zerstörungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 
und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz- 
maßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. Satz 2  Nr. 1 
BNatSchG analog), 

 
- die Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz der Exemplare oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädi- 
gung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Standorte im räum- 
lichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 
unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. Satz 2 Nr. 2 BNatSchG analog), 

 
- die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. Satz 2 Nr. 3 
BNatSchG analog). 

 

 
 

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 
 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 
 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt  sich aus § 44 Abs.1 Nr.  4 i. V .m.  
Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingrif- 
fe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von 
einer Behörde durchgeführt werden, folgendes Verbot: 
 

 

 
 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten 
 

Im Untersuchungsgebiet wurden (in Begehung) keine Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL 
festgestellt. 
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Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein- 
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen- 
hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte- 
rungs- und Wanderungszeiten. 

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populati- 
on der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter): 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ih- 
rer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die 
Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet- 
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein- 
trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 
vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein- 
trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 
BNatSchG). 

 

 

4.1.2 Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingrif- 
fe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von 
einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote: 
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4.1.2.1 Säugetiere 

 
Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Säugetierarten nach Anhang IV FFH- 
RL 

Fledermäuse: Gemäß der Artenschutzkartierung Bayern (ASK) liegen nach Abfragebereich der 
Online-Abfrage „Arteninformationen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt TK 7229 Bissingen 
Fledermausnachweise vor. Der Planungsraum weist keine Strukturen auf, die sich als Quartiere für 
Fledermäuse eignen. Auch als Jagdhabitat für “Gebäudefledermäuse” (z. B. Zwergfledermaus) aus 
den angrenzenden Siedlungen und für “Waldfledermäuse” aus angrenzenden Gehölzen bzw. 
entlegenen Wäldern hat der Planungsraum keine existenzielle Bedeutung. Das Artenpotenzial ist in 
den Abschichtungstabellen im Anhang dargestellt. 

Alle übrigen zu prüfenden Säugetierarten fehlen entweder großräumig um das Planungsgebiet oder 
finden dort keine geeigneten Lebensräume. 

 
4.1.2.2 Kriechtiere 

 

Das agrarische Planungsareal, mit Betreff auf die begangenen Randbereiche des Planungsraumes zu 
Feldwegen hin, verfügen kleinflächig für die Kriechtiere, auch in spezieller Sicht auf Zauneidechse, 
unzureichende nutzbare Habitatstrukturen. 

Die übrigen zu prüfenden Kriechtierarten fehlen weiträumig um das Planungsgebiet oder finden dort 
keine geeigneten Lebensräume. 

 

4.1.2.3 Lurche 
 

Die zu prüfenden Amphibienarten finden im Planungsraum keine geeigneten Lebensräume oder feh- 
len großräumig um das Planungsgebiet. 

 
4.1.2.4 Libellen 

 
Die zu prüfenden Arten fehlen großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort keinen ge- 
eigneten Lebensraum. 

 
4.1.2.5 Käfer 

 
Die zu prüfenden Arten fehlen großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort keinen ge- 
eigneten Lebensraum. 

 
4.1.2.6 Tagfalter 

 
Die zu prüfenden Tagfalterarten fehlen großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort kei- 
nen geeigneten Lebensraum. 
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4.1.2.7 Nachtfalter 

 
Die zu prüfenden Arten fehlen großräumig um das Untersuchungsgebiet. 

 
4.1.2.8 Schnecken 

 
Die zu prüfende Art(en) kommt weiträumig um das Untersuchungsgebiet nicht vor. 

 
4.1.2.9 Muscheln 

 
Die zu prüfende Art(en) kommt weiträumig um das Untersuchungsgebiet nicht vor. 
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Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein- 
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen- 
hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populati- 
on der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter): 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ih- 
rer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die 
Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet- 
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein- 
trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 
vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein- 
trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 
BNatSchG). 

 
 

 
4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder 
von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote: 
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Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten 

 
Gemäß der Artenschutzkartierung Bayern (ASK) liegen nach Abfragebereich der Online-Abfrage 
„Arteninformationen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt TK 7229 Bissingen Vorkommen von 
Vogelarten mit speziellem Artenschutz vor.  
 
Es erfolgte keine gesonderte örtliche Erfassung der Avifauna im Planungsraum. Die kurzzeitig 
vorgenommenen örtlichen Sichtungen am Planraum im Rahmen von Begehungen gaben keine 
Anhaltspunkte auf “ein sensibles Artenvorkommen”. Die Mehrzahl der gesichteten Vogelarten wurde 
auf die Umgebung des Planungsraumes registriert. 

Das Artenspektrum des Planungsgebietes und seiner Umgebung ist geprägt von Arten der Siedlungs- 
und Gartenräume, sowie weit verbreiteten und häufigen Vogelarten: u. a. Amsel, Bachstelze, 
Blaumeise, Kohlmeise. Bei diesen Arten ist die Wirkungsempfindlichkeit projektspezifisch so gering, 
dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden können. Die Mehrzahl der genannten Arten nutzt den Planungsraum bestenfalls als 
Nahrungshabitat, die Brutplätze liegen abseits des geplanten Eingriffs. Das gilt auch für Feldsperling, 
Goldammer, Haussperling. Für Mäusebussard (Buteo buteo) und Turmfalke (Falco tinnunculus) ist der 
Planungsraum Teil ihrer großflächigen Nahrungshabitate. Eine direkte bau- und anlagebedingte 
Inanspruchnahme von Brutplätzen bzw. –revieren durch die geplante Baumaßnahme kann sicher 
ausgeschlossen werden.  

Durch die angrenzende nahe Bebauung ist der Geltungsbereich trotz der landwirtchaftlichen Nutzung 
(in 2020: intensive Agrarflur) nicht als Lebensraum für charakteristische Feldvogelarten, wie die 
Feldlerche (Alauda arvensis) geeignet. Ihre Brutplätze liegen weiter abseits des geplanten Eingriffs. 

In der Gesamtschau ist zu bemerken, das durch den Eingriff kleinflächig Nahrungsräume der Arten 
verloren gehen, doch sind diese nicht von existenzieller Bedeutung. Der aktuelle Erhaltungszustand 
der lokalen Populationen verschlechtert sich vorhabensbedingt nicht. 
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5 Gutachterliches Fazit 

 
Sofern die in Kapitel 3 formulierten Maßnahmen durchgeführt werden, entstehen für Arten des An- 
hangs IV der FFH-Richtlinie und für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstat- 
bestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG. 

Eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

          

Büro:          
 

         Stempel                                             Unterschrift Verfasser 
 

Bearbeitung: Dipl.-Ing. (TU) Andreas Görgens 
 

 Ort, Datum: Lauingen,  im 20. Januar 2022.                                  
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ANHANG 
 
Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 
 
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt 
geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfügbaren Ta- 
bellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden 
- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie, 
- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2019) ohne Gefangenschaftsflücht- 

linge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 
 
Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Er- 
lass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Na- 
turschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst 
in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit 
nicht bekannt. 

 
In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvö- 
gel sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU diejenigen 
Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euryöken Lebensweise und mangels aktueller 
Gefährdung in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) einer vereinfachten Betrachtung unter- 
zogen werden können. Bei diesen weit verbreiteten, sog. "Allerweltsvogelarten" kann regelmä- 
ßig davon ausgegangen werden, dass durch Vorhaben keine Verschlechterung ihres Erhal- 
tungszustandes erfolgt (Regelvermutung). 
Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmäßig überprüft und ggf. bei neueren Erkenntnissen 
fortgeschrieben (aktuell aufgrund der Fortschreibung der Roten Liste Vögel Bayern und 
Deutschland um 5 weitere Vogelarten). 
Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine größere Anzahl 
von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und häufigen Vogelarten von einem 
Vorhaben betroffen sein können, sind diese Arten ebenfalls als zu prüfende Arten gelistet. 
Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die 
in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvö- 
gel zu erwarten sind. 
Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu 
prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt. 
Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur Nachvollzieh- 
barkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die Abstimmung mit 
den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen jedoch in geeigneter 
Form (z.B. in Form der ausgefüllten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und 
hinreichend begründet werden. 



    Markt Bissingen                                            Bebauungsplan „Oberringingen Südost“ saP 
  

 Dipl.-Ing. (TU) Andreas Görgens 
 Freier Landschaftsarchitekt 

16  
  
 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellen): 
 
Alle bewerteten Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere / Pflanzen werden gem. LfU (aktuell) 
für Vorkommen in TK-Blatt 7229 Bissingen : 1 

 

1 LfU 2019: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns – Grundlagen. 
 

 
 
Einschätzung des Vorhandensein von Arten auf das Planungsareal bezogen im Sinne von  
Habitatraum und Nutungszone durch den Gutachter: 
Markierungsvermerk des Gutachters 

 
 

 Vorkommen nicht erfasst; aber taxiert: “ 
  - Könnte als potentiell wahrscheinlich am Planstandort “offenes Agrarland”    
    anzutreffen    

                 angenommen  sein. 
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Die in Bayern gefährdeten Gefäßpflanzen werden folgenden Kategorien zugeordnet2: 

 

 
 
RLD: Rote Liste Tiere/Pflanzen Deutschland gem. BfN3: 

 

 
Bei der Angabe des jeweiligen Gefährdungsstatus einer Art ist jeweils auf die aktuellen Ausga- 
ben der entsprechenden Roten Listen Bezug zu nehmen. Diese sind auf den Webseiten des 
Bundesamts für Naturschutz und des Bay. Landesamts für Umwelt veröffentlicht. 

 
sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 
 
 

2 LfU 2003: Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns. 
3 Ludwig, G. e.a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009 

(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf). 
 
 

Gefäßpflanzen: 
 

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg 

0     Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x 

0     Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x 

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf)
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A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 
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B Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 
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